
 

 

Servicemaßnahme an Trailerscheibenbremsen der Baureihe BPW ECO Disc TS2  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in unserem Schreiben in Q3/2022 haben wir betroffenen Kunden bereits mitgeteilt, dass an den Trailer-
scheibenbremsen vom Typ BPW ECO Disc TS2 aus einem eingrenzbaren Produktionszeitraum Un-
dichtigkeiten im Bereich des Nachstellers bzw. des Faltenbalgs festgestellt wurden.  
 
Bedingt hierdurch kann es zu Korrosion im Bremssattelinneren mit der Folge des Ausfalls der automa-
tischen Nachstellfunktion kommen. Im Extremfall kann die Bremswirkung der betroffenen Bremse kom-
plett entfallen. Zur Vermeidung von Funktionsbeeinträchtigungen und möglicher Folgeschäden ist es 
zwingend erforderlich, alle betroffenen Fahrzeuge der TS2 Servicemaßnahme zu unterziehen.  
 
Je nach dem jeweiligen Produktionszeitraum ergeben sich für die betroffenen Fahrzeuge zwei verschie-
dene Vorgehensweisen, die wir Ihnen nachfolgend erörtern: (1) Modifizierung gemäß Serviceanleitung 
und (2) Bericht Hauptuntersuchung bzw. Bremsenprüfstand. 
 
Bitte prüfen Sie zunächst anhand der beigefügten Auflistung (Anlage 1), welche Vorgehensweise für 
Ihr(e) Fahrzeug(e) vorgesehen ist.  
 
(1) Modifizierung gemäß Serviceanleitung (s.u. Link oder QR-Code) 
 

• Die notwendigen Maßnahmen sind der Serviceanleitung zu entnehmen und werden durch eine 
Werkstatt durchgeführt. Wir empfehlen, dies durch die BPW-Servicestellen durchführen zu las-
sen. Eine Auflistung finden Sie im Internet unter:  www.bpw.de/service/service-netz  

 

• Zwecks Ersatzteilbestellung benötigt die Werkstatt den Datenerfassungsbogen und die Ihnen 
mitgeteilten Fahrzeug- und Achsdaten inkl. der Zuordnung der anzuwendenden Serviceanlei-
tung. Der Datenerfassungsbogen (Anlage 2) ist mit den ausgefüllten Fahrzeugdaten und den 
Achsproduktionsnummern von der Werkstatt für jedes Fahrzeug an TS2-Serviceteam@bpw.de 
oder an die jeweilige BPW Landesvertretung zu senden.  
 

• Nur mit diesen Daten können der Werkstatt die benötigten Ersatzteile für Ihren Werkstattter-
min zur Verfügung gestellt werden. BPW bestätigt der Werkstatt die fahrzeugbezogene Mate-
riallieferung mit der zugehörigen Meldungsnummer. Die Werkstatt muss den Datenerfas-
sungsbogen beim Werkstatttermin vollständig ausfüllen.  
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Anschreiben 
an Fahrzeughalter 

http://www.bpw.de/service/service-netz
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(2) Bericht zum Bremsenprüfstand bzw. Hauptuntersuchung 
 
Für die betroffenen Fahrzeuge muss eine Funktionsprüfung der Bremse nachgewiesen werden. Hierzu 
kommt die vorgeschriebene jährliche Hauptuntersuchung oder eine gesonderte Bremsenprüfung mittels 
Bremsenprüfstand in Betracht. Im Einzelnen: 
 

• Wenn das Fahrzeug bereits die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung durchlaufen hat, 
ist keine gesonderte Bremsenprüfung notwendig. Bitte übersenden Sie uns in diesem Fall den 
Nachweis der Durchführung der Hauptuntersuchung. 
 

• Sofern die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung noch nicht erfolgt ist, bitten wir Sie, das 
Fahrzeug einer Untersuchung auf einem Bremsenprüfstand zu unterziehen und den Nachweis 
einzureichen.  

 

• Dem jeweiligen Nachweis ist die Mitteilung der angeschriebenen Fahrgestellnummer inkl. der 
Produktionsnummern der verbauten Achsen zwingend beizufügen.  

 
Die organisatorische Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt über die BPW Bergische Achsen Komman-
ditgesellschaft oder die jeweilige BPW Landesvertretung. Zur Klärung weiterer technischer Fragen wen-
den Sie sich bitte an die Vertretung in Ihrem Land. 
 
Sollten Sie das (die) betroffene(n) Fahrzeug(e) zwischenzeitlich weiterveräußert haben, bitten wir um 
Bekanntgabe der neuen Fahrzeughalteradresse(n). 
 
Eine Information an das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) ist erfolgt. 
 
Wir bedauern sehr, dass es durch diese notwendigen Maßnahmen in Ihrem Hause zu einem erhöhten 
Aufwand kommt, und versuchen die Unannehmlichkeiten für Sie so gering wie möglich zu halten. Zur 
Wahrung der Funktionssicherheit der Fahrzeuge bitten wir Sie um Ihre aktive Unterstützung. Hierfür 
bedanken wir uns bereits jetzt ausdrücklich. 
 
Alle erforderlichen Unterlagen finden Sie unter folgendem Link: 
 
URL-Link: https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2 
 
QR-Code: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Auflistung der betroffenen Fahrzeuge inklusive Achsdaten und jeweiliger Vorgehensweise 
Anlage 2 - Datenerfassungsbogen 

https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2

